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Mindeststallgrössen ohne erhöhte Fläche (Balkon)
Kaninchen Kaninchen Kaninchen Kaninchen
bis 2,3 kg 2,3�3,5 kg 3,5�5,5 kg über 5,5 kg

Bodenfläche cm2 3400 4800 7200 9300
Stallhöhe cm 40 50 60 60

Ställe mit erhöhter Fläche (Balkon)
Kaninchen Kaninchen Kaninchen Kaninchen
bis 2,3 kg 2,3�3,5 kg 3,5�5,5 kg über 5,5 kg

Gesamtfläche cm2 2800 4000 6000 7800
(Boden und erhöhte Fläche)
davon Bodenfläche
minimal cm2 2000 2800 4200 5400
Stallhöhe cm 40 50 60 60

Neue Tierschutzverordnung
auch für Kaninchen
Der Bundesrat hat die neue Tierschutzverordnung verabschiedet;
sie tritt am 1. September in Kraft. Was heisst das nun für die Kanin-
chenzüchter?

Die Verantwortung der Tierhalter
ist klar ins Zentrum der neuen
Tierschutzverordnung gerückt: Sie
müssen die Bedürfnisse ihrer
Schützlinge kennen und sind ver-
antwortlich dafür, dass es ihnen gut
geht.

Stallgrösse für Hauskaninchen
Die angegebenen Grössen sind
Mindestmasse, die nicht unter-
schritten werden dürfen! Auf dieser
Fläche dürfen höchstens zwei ver-
trägliche Tiere gehalten werden. Sie
gelten für Rammler, Zibben ohne
Junge oder Zibben mit Jungen bis
etwa zum 35. Alterstag. Auf der
doppelten Mindestfläche (Doppel-
box) kann die Zibbe mit ihren

Jungen bis zum Absetzen gehalten
werden (siehe Tabelle).
Die angegebene Höhe muss auf
mindestens 35 Prozent der Ge-
samtfläche vorhanden sein. Die er-
höhte Ebene (Balkon) muss min-
destens 20cm über dem Boden
oder höher angebracht sein. Sie soll
so bemessen sein, dass die Tiere
darauf ausgestreckt liegen können.
In mindestens einem Teil des Gehe-
ges müssen die Tiere aufrecht sitzen
können.
Die Ställe müssen einen etwas ab-
gedunkelten Bereich haben, in den
sich die Tiere zurückziehen kön-
nen. Das lässt sich meist auf einfa-
che Weise mit dem Balkon kombi-
nieren, indem der Rückzug unter
dem Balkon eingerichtet wird. Der

Rückzug darf eng sein, aber bei der
Haltung von mehreren Tieren im
selben Raum (Familien, Geschwis-
ter oder Zuchtzibben) keine Sack-
gasse bilden.

Spezielle Anforderungen 
an Wurfställe
Ställe für hochträchtige Zibben
müssen mit einer Nestkammer ver-
sehen sein (Luftzirkulation beach-
ten). Gut geeignet ist da der Dop-
pelstall, wobei ein Abteil zu etwa
drei Vierteln verdunkelt wird und
als Nestkammer dient. Zum Aus-
polstern des Nestes benötigt die
Zibbe genügend Stroh oder anderes
geeignetes Nestmaterial.
Die Zibbe muss sich von ihren
Jungen zurückziehen können, ent-
weder in ein anderes Abteil oder
auf eine erhöhte Ebene.

Fütterung und Haltung
Kaninchen erhalten täglich grob
strukturiertes Futter wie Heu oder

Stroh und haben ständig Nage-
objekte wie ˜ste, Holzstücke,
Tannzapfen, getrocknete Maiskol-
ben, ˜pfel, Rüben oder auch unbe-
handeltes Holz der Stalleinrichtung
(zum Beispiel Frontleiste des Bal-
kons) zur Verfügung.
Abwechslungsreiches Futter mit
vielfältigen Kräutern und ˜sten
bedeutet Lebensqualität für Kanin-
chen.
Jungtiere dürfen in den ersten acht
Wochen nicht einzeln gehalten
werden.
Kranke und verletzte Tiere müssen
umgehend behandelt oder allen-
falls getötet werden.
Kastrationen dürfen nur unter Nar-
kose und von Tierärzten vorgenom-
men werden.

Transport
Jeder Transport ist eine Belastung
und soll deshalb so schonend wie
möglich durchgeführt werden (sie-
he auch Vorgaben im SRKV-Aus-
stellungsreglement). Kaninchen er-
tragen Hitzestress sehr schlecht,
Transporte in der warmen Jahres-
zeit sollten in den kühlen Morgen-
und Abendstunden durchgeführt
werden, zumindest sollte ein Kühl-
element (etwa eine Petflasche mit
Eis) in die Transportbox gelegt wer-
den.

Schlachtung
Kaninchen müssen vor dem
Schlachten betäubt werden. Dies
kann durch Elektrizität oder durch
eine stumpfe Schussschlagbetäu-
bung geschehen. Der Tod kann
auch durch einen Bolzen- oder Ku-
gelschuss ins Gehirn herbeigeführt
werden. Betäubung oder Tötung
durch Kopf- oder Genickschlag ist
verboten.

Text und Bild: Ursula Glauser
Das Bundesamt für Veterinärwesen hat
eine Homepage aufgeschaltet, auf der
die Bedürfnisse der einzelnen Tierarten
beschrieben sind:
www.tiererichtighalten.ch

Wurfställe müssen eine Nestkammer haben. Denselben Zweck erfüllt auch ein Doppelstall, bei dem ein Abteil
etwas abgedunkelt wird.

Der Balkon muss so gross sein, dass das Kaninchen ausgestreckt darauf
liegen kann, und soll mindestens 20 cm über dem Bodenniveau ange-
bracht sein. Bild: Ruedi Dietiker


